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1. Vorwort des 1. Bürgermeisters Bruno Kellner 
 

 

40 Jahre Kindertagesstätte Rattelsdorf 

 

Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

liebe Eltern, 

Vor ca. 40 Jahren wurden erstmals im damals neu erbauten gemeindlichen Kindergarten 

unsere Kinder betreut.  

Die Kindertagesstätte Rattelsdorf befindet sich im stetigen Wandel und zeichnet sich durch 

ein hohes Maß an Flexibilität aus. Schon das Bayerische Bildungs- und Erziehungsgesetz 

brachte große Veränderungen mit sich: Abkehr vom Kindergruppensystem hin zum 

Betreuungs- und Buchungssystem.  

Die Kindertagesstätte Rattelsdorf genießt über die Grenzen der Marktgemeinde hinaus 

einen guten Ruf. Dies ist nicht zuletzt auf die erfolgreiche Arbeit des Erzieherteams 

zurückzuführen. 

Nach einer längeren Planungsphase gelang es, den Neubau der zweigruppigen Kinderkrippe 

auf den Weg zu bringen. Im Oktober 2010 konnten wir die Einweihung dieses Gebäudes 

feiern. Im Jahr 2014 folgte dann noch die Einweihung der dritten Krippengruppe. Damit war 

ein weiterer Schritt getan, den Eltern die Möglichkeit zu geben, Familie und Beruf besser zu 

vereinbaren. Die politische Forderung bis 2013 jedem Kleinstkind einen Krippenplatz 

anzubieten, war dann für den Markt Rattelsdorf bereits realisiert. Der Markt Rattelsdorf ist 

sich seiner hohen Verantwortung bewusst, mit einer gut funktionierenden Kindertagesstätte 

die Attraktivität für junge Familien zu steigern.  

Das Gesamtbetreuungsangebot für unsere Kinder umfasst alle Kinder von 8 Wochen bis zum 

Vorschulalter und wird unterstützt mit einer integrativen Gruppe. Dies bildet eine sehr gute 

Grundlage, die Kinder erzieherisch und pädagogisch auf „das Leben" vorzubereiten. 

Dem gesamten Erzieherteam, insbesondere dem Leitungspersonal, wünsche ich bei ihrer 

verantwortungsvollen Tätigkeit viel Kraft und Erfolg.  

Dem Elternbeirat, den Eltern, den Spendern und allen freiwilligen Helfern unserer 

Kindertagsstätte sage ich herzlichen Dank für die bisher geleistete Arbeit im Interesse 

unserer Kinder und freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.  

 

 

Kellner 

1. Bürgermeister 
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2. Unsere Chronik 

 

 
Die Kinderkrippe Rattelsdorf wurde 

am 1. September 2005 im 

Kindergarten Rattelsdorf unter der 

Trägerschaft des 1. Bürgermeisters 

Bruno Kellner und der 

Kindergartenleitung Kerstin Krümmer, 

eröffnet. Aus einem gemeindlichen 

Kindergarten wurde eine 

Kindertagesstätte für Kinder im Alter 

von 8 Wochen bis 6 Jahren. Aufgrund der zahlreichen Neuanmeldungen im Kindergarten für 

das Kita Jahr 2009/2010 wurde die Kinderkrippe, unter der Leitung von  Christina Grünert, in 

ein mobiles Raumsystem in Kindergartennähe verlegt und der Kindergarten eröffnete die 4. 

Kindergartengruppe, eine Integrationsgruppe für behinderte bzw. von Behinderung 

bedrohte Kinder. Doch auch in der Kinderkrippe reichte die 

Platzkapazität von 12 Kindern nicht mehr aus. Somit wurde 

eine neue zweistöckige Kinderkrippe unmittelbar neben 

den Kindergarten gebaut. Seit November 2010 können in 

der Mäuseburg in jeder Gruppe 12 Kinder zur gleichen Zeit 

liebevoll betreut und gefördert werden. Seit September 

2011 bietet die Kinderkrippe Mäuseburg das Projekt der 

Freilandpädagogik für zwei bis dreijährige Kinder an. 

Wöchentlich erleben unsere Kinder Wald, Wiese und Flur 

mit all´ ihren Sinnen. Aufgrund der Gesetzesänderung mit 

dem Anspruch aller Eltern, für ihre Kinder ab einem Jahr 

einen Krippenplatz zu bekommen, reichte die Kapazität unserer zweistöckigen Mäuseburg 

nicht aus. Es wurde nun ein erneuter Neubau für eine dritte Krippengruppe geplant und im 

Sommer 2014 fertiggestellt. Am 1. September 2014 wurden die neuen Räumlichkeiten der 

dritten Krippengruppe Zaubermäuse 

in Anspruch genommen. Am 1. Mai 

2020 wurde die vierte Gruppe 

vorübergehend in der Turnhalle der 

Mäuseburg eröffnet! Im Jahr 2021 ist 

geplant, dass die „Kichermäuse“ in 

der Kirchgasse in Rattelsdorf im 

„Mäuseturm“ ihr neues zu Hause 

finden! 
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3. Kinderkrippe Mäuseburg 
 
Unsere Räumlichkeiten  
 

In unserer zweistöckigen Kinderkrippe sind drei Gruppen untergebracht und verfügen jeweils 

über einen Gruppenraum, einen Sanitärraum mit Wickelbereich und einen Schlafraum. Im 

Erdgeschoss befinden sich neben den Gruppenräumen der Krabbel- und Zaubermäuse 

zudem die Garderoben, das Büro, ein Personalzimmer, ein Abstellraum und eine 

behindertengerechte Erwachsenentoilette. Eine Erwachsenentoilette, Turnhalle sowie der 

Gruppen-, Schlaf- und Sanitärraum der Kuschelmäuse finden im Obergeschoss Platz.  

 

Erdgeschoss 

 

Krabbelmäuse 

Im Erdgeschoss dürfen alle Krabbelmäuse in einem 44qm 

großen Raum ihren Platz finden. Eine integrierte Küchenzeile 

schafft den Raum für hauswirtschaftliche Tätigkeiten in der 

Gesundheitserziehung. Ein Sanitärraum schließt direkt an den 

Gruppenraum an. Spielmaterialien und Spielecken, wie zum 

Beispiel eine Puppenecke, Verkleidungsecke, Autoecke etc., 

werden an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder 

orientiert und dementsprechend ausgetauscht. Bilderbücher, 

Kuschelecke und Platz zum Toben und Bewegen sind 

Grundelemente der Gruppenräume. In einem 25qm großen 

Schlafzimmer stehen den Kindern Betten zur Verfügung, um 

sich auszuruhen bzw. ihren Mittagsschlaf zu halten. Der 

Garten ist über die Terrassentür zu erreichen. 

 

 

Zaubermäuse 

Unsere Zaubermäuse durften im September 2014 in ihre neue 

Gruppe einziehen. Der Anbau umfasst einen Gruppenraum, 

Schlafraum, Sanitärraum und die Garderobe, wie bei den 

anderen Gruppen.  
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Obergeschoss 

 

Kuschelmäuse 

Unsere Kuschelmäuse dürfen im Obergeschoss spielen 

und toben. Auch dieser Gruppenraum umfasst 44qm und 

gleicht der Gruppe im Erdgeschoss. Der Sanitärbereich 

schließt ebenfalls direkt an den Gruppenraum an. Auch 

hier stehen den Kindern in einem separaten Schlafzimmer 

Kinderbetten zum Ausruhen und Schlafen zur Verfügung. 

Der Garten ist über eine Außentreppe oder durch den 

Haupteingang zu erreichen. 

 

 

 

Kichermäuse (vorrübergehend) 

Seit Mai 2020 betreuen wir die Kinder der 4. Gruppe 

„Kichermäuse“ vorübergehend in der Turnhalle! 

Voraussichtlich im September 2021 wird diese Gruppe in 

die sanierte „Alte Schule“ in die Kirchgasse in Rattelsdorf 

umziehen!  
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4. Unser Team (Stand Januar 2021) 
 

Krabbelmäuse 

 Schäfer Viktoria (Erzieherin, Gruppenleitung) 

 Fleischmann Denise (Erzieherin) 

 Reg Jana (Erzieherin) 

 

Kuschelmäuse 

 Grunwald Laura (Erzieherin, Gruppenleitung) 

 Schwarz Mirjam (Erzieherin) 

 

Zaubermäuse 

 Schmittwolf Laura (Erzieherin, Gruppenleitung, Fachkraft für Krippenpädagogik) 

 Böttinger Petra (Kinderpflegerin) 

 Nembach Rikarda (Kinderpflegerin) 

 

Kichermäuse 

 Christine Lorenz (Erzieherin, Kleinkindpädagogin, Fachwirtin Erziehungswesen) 

 Wagner Irene (Kinderpflegerin) 

 Köhler Bianca (Kinderpflegerin) 

 

Krippenleitung 

 Grünert Christina (Erzieherin, Fachkraft für Krippenpädagogik) 
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4.1. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
  

In unserer Kinderkrippe finden regelmäßige Teamsitzungen statt, um unsere pädagogische 

Arbeit zu planen und differenziert und zielorientiert in die Praxis umzusetzen. Zusätzlich 

haben die Gruppenleitungen Vorbereitungszeiten, in denen sie ihre Gruppensituation 

analysieren, reflektieren und die Arbeit an und mit dem Kind gezielt vorbereiten und 

dokumentieren. Um der Arbeit und den Anforderungen der Kinder und Eltern gerecht zu 

werden, nehmen die Mitarbeiterinnen an Fort- und Weiterbildungen teil. Jährliche 

Teamfortbildungen sowie der jährliche Planungstag ergänzen unseren Qualitätsanspruch. 

Für fachlichen Austausch und kontinuierliche Weiterbildung beteiligen wir uns am 

Kommunalen Leiterinnentreffen. 

Einen Überblick über die Qualität unserer Arbeit und Einrichtung bekommen wir in Form des 

jährlichen Elternfragebogens.   

 

Wir sind ein Ausbildungsbetrieb. Wir nehmen gerne SPS-, Berufs- und 
Kinderpflegepraktikantinnen bei uns auf. 

 

Wir bilden uns für Ihre Kinder fort:  
 

 Professionelle Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren  

 Dialog Bildung - der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan in der Kita 

 Sicherheitsbeauftragte in kommunalen Kitas 

 Religionspädagogisches Arbeiten nach Franz Kett 

 Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan in der Kinderkrippe 

 Das Kind von 0-3 Jahren als Akteur seiner Entwicklung 

 Babysprache? Kommunikation mit Kindern unter 3 

 Elterngespräche erfolgreich führen 

 Verkehrserziehung 

 Lernen, wie man lernt 

 „Tigerkids“, Ernährungs- und Bewegungserziehung, Projekt der AOK 

 Auf allen Vieren durch den Wald 

 Waldpädagogik 

 Portfolioarbeit 

 Sprachentwicklung von 0-6 Jahren 

 Die linkshändigen Kinder 

 Musikalische Früherziehung 

 Kinderturnen 

 Naturpädagogische Angebote 

 „Ich gehe nicht mit Fremden mit – Nein sagen dürfen“ 

 Entspannen mit Kindern 

 Kindermassage nach Bruno Walter 

 Gesunde Ernährung in der Kinderkrippe 

 Forschen mit Kindern 

 Eingewöhnung Kinderkrippe 

 Psychomotorik in der Kinderkrippe 

 Ersthelferausbildung  

 Erste Hilfe am Kind 

 Kein Tag ohne Musik 

 Ein Tag in der Natur 
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 Verhaltensbeobachtung effektiv und effizient 

 Sicherheit in der Kindertagesstätte 

 Entenland – mathematische Bildung für Krippenkinder 

 Zwergensprache  

 Leitung-Kompakt 

 Grundkurs „Krippenpädagogik“ 

 Kleine Forscher „Experimente in der Krippe“ 

 Sozial-Emotionale Entwicklung in der Kinderkrippe 

 Emmi Pickler „Lass mir Zeit“ 

 Montessori-Teamfortbildung 

 Achtsamkeit in der Arbeit mit Kindern 

 Teamfortbildung Portfolio, Bildungs- und Lerngeschichten 

 Yoga mit Kindern 

 

 

4.2  Beschwerdemanagement 
 

Unsere Einrichtung steht Rückmeldungen aus den Familien aufgeschlossen gegenüber; alle 

Mitarbeiterinnen erkennen konstruktive Kritik und Anregungen als hilfreich an, für eine 

positive Entwicklung der Kinderkrippe. 

Wir sehen dies als ideale Möglichkeit, etwas über unsere Angebote zu erfahren und daraus 

zu lernen. 

Dazu führen wir auch regelmäßige Elternbefragungen durch, bei denen Sie 

Ihre Anregungen und Meinungen sowie Kritikpunkte mitteilen können. 

Beschwerden werden von uns sensibel, bei Bedarf mit Vertrauensschutz behandelt. Sie 

haben stets die Gelegenheit für ein Gespräch mit dem Personal Ihrer 

Gruppe oder mit der Leitung der Einrichtung. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich mit 

Ihren Anliegen auch an unseren Träger oder Elternbeirat zu wenden. 

Speziell für unsere Einrichtung haben wir ein strukturiertes Vorgehen im 

Umgang mit Beschwerden erarbeitet: 

 Einen entspannten Rahmen schaffen, indem wir einen ruhigen Ort für das Gespräch 

suchen. 

 Eine gute Gesprächssituation zu ermöglichen, um Ihnen unsere Zuwendung 

auszudrücken. 

 Inhaltliche Fragen mit Ihnen zu besprechen und gut hinhören. 

 Lösungen zu entwickeln und mit Ihnen nach Alternativen zu suchen, sowie einen 

zeitlichen Rahmen anzugehen, in dem wir an Verbesserungen zum Wohle Ihres 

Kindes arbeiten. 
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5. Unsere Öffnungszeiten und Schließzeiten 
 

Unsere Kinderkrippe hat Montag bis Freitag von 7.00-17.00 Uhr geöffnet 

 

Bringzeit:        07.00- 8.30 Uhr 

       12.15 bis….Uhr 

 

Abholzeit am Vormittag:     12.15-12.30 Uhr 

ACHTUNG: 

Feste Buchungszeit Vormittagsplatz: 8.00-12.30 Uhr 

Mittagsruhe: 12.30-13.30 Uhr (keine Abholung möglich) 

 

Abholzeit am Nachmittag:     ab 13.30 Uhr im ¼ Stunden-Takt möglich 

 

Es müssen keine fünf Tage gebucht werden, jedoch sind diese ratsam für eine 

kontinuierliche und effektive Betreuung und Förderung Ihres Kindes.  

 

 
Schließzeiten 
 
Die Kinderkrippe hat grundsätzlich zwei Wochen in den Sommerferien geschlossen, sowie 

zwischen Weihnachten und Drei Könige. Weitere Schließtage: Rosenmontag , einen Tag im 

Jahr für den Betriebsausflug der Marktgemeinde Rattelsdorf (wird rechtzeitig bekannt 

gegeben) und ein Montag im Juli für unseren Planungstag. Am Gründonnerstag schließen wir 

bereits um 14 Uhr! 

Die genauen Schließzeiten erhalten Sie zu Beginn jedes Krippenjahres.  
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6. Monatliche Gebühren und wöchentliche 

Buchungszeiten  
  

Eingewöhnungsbeitrag      
(50% vom gebuchten Krippenbeitrag) 

 

15 – 20 Stunden 130,00 €   

 

20 – 25 Stunden 160,00 €          

 

25 – 30 Stunden 190,00 €   

 

30 – 35 Stunden 220,00 €          

 

35 – 40 Stunden 250,00 €          

 

40 – 45 Stunden 280,00 €     

 

45 – 50 Stunden 310,00 €   

 

 

Anmerkungen 

 

Die Eingewöhnungsphase beginnt einen Monat vor Krippenbeginn (siehe 

Eingewöhnungsmodell).  

Bei den angegebenen Stunden handelt es sich um Wochenstunden und die aufgeführten 

Beiträge sind Monatsbeiträge. Es ist ratsam, aneinander hängende Tage zu buchen. Falls Sie 

Ihre Buchungsstunden verändern möchten, sagen Sie uns bitte bei Höherbuchung einen 

Monat, bei Reduzierung der Buchungsstunden, zwei Monate im Voraus Bescheid. 

Innerhalb der Krippe sind keine Ermäßigungen möglich. Die ersten zwei Monate nach dem 

Eingewöhnungsmonat können nicht verändert werden! 
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7. Kinderkrippenordnung 
 
Bitte lesen Sie sich unsere Aufnahmekriterien gründlich durch und schicken Sie die am Ende 

unserer Konzeption angefügten Anmeldepapiere schnellstmöglich zurück. Anschließend 

werden Sie von einer Fachkraft zu einem persönlichen Eingewöhnungsgespräch (ca. einen 

Monat vor Krippenbeginn Ihres Kindes) eingeladen. 

Eine Kopie des Betreuungsvertrages erhalten Sie von der Krippenleitung nach Einsendung 

der Anmeldeformulare. Gerne können Sie nach telefonischer Absprache persönlich bei uns 

vorbei kommen. 

 

Aufnahmealter 

 

In der Kinderkrippe werden Kinder im Alter von 8 Wochen bis 3 Jahren betreut. 

 

Anmeldung 

 

Bitte melden Sie sich schriftlich oder mündlich in der Kinderkrippe an. Erst durch das 

Unterschreiben des Betreuungsvertrages haben Sie einen festen Anspruch auf einen 

Krippenplatz. Die Anmeldepapiere erhalten Sie max. 1 Jahr vor Krippenbeginn! 

 

Öffnungszeiten, Nutzungszeiten 

 

Die regelmäßigen Öffnungszeiten werden vom Träger nach Anhörung der Krippenleitung und 

ggf. des Elternbeirats festgelegt und durch Aushang bekannt gegeben.  

Der Träger ist berechtigt, die Öffnungszeiten der Kinderkrippe, insbesondere aus 

betrieblichen oder personellen Gründen zu ändern. Diese Änderungen werden den Eltern 

rechtzeitig bekannt gegeben. 

Die Eltern können in den vorgegebenen Öffnungszeiten die benötigte tägliche Nutzungszeit 

buchen. Die gewählte Nutzungszeit gilt grundsätzlich für das ganze Jahr. Eine 

Nutzungszeitänderung während des Jahres ist dann möglich: 

 Erhöhung der Buchungszeit zum darauffolgenden Monat (z.B. 

Änderungswunsch bekannt gegeben bis spätestens Mitte des Monats, 

Erhöhung zum darauffolgenden 1. des Monats), in dringenden Fällen kann 

die Buchungszeit auch während des Monats erhöht werden. 

 Verringerung der Buchungszeit nach 2-monatiger-Frist (z.B. 

Änderungswunsch Mitte April, Änderung möglich zum 1. Juli) 

 Drei Monate vor Krippenbeginn müssen die Beiträge für die 

Eingewöhnungsphase und die darauf folgenden Buchungszeiten festgesetzt 

werden! Die ersten beiden regulären Buchungsmonate dürfen nicht 

verändert werden! Der Beitrag sowie die Buchungszeit für die 

Eingewöhnung richten sich nach der gebuchten, regulären Buchungszeit!  
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Buchungszeiten und Krippenbeiträge  

 

Monatliche Beiträge Wöchentliche Buchungszeit 

 50% vom regulären Krippenbeitrag 50% von der regulären Buchungszeit 

130  Euro 15 – 20 Stunden (Mindestbuchung) 

160 Euro 20 – 25 Stunden 

190 Euro 25 – 30 Stunden 

220 Euro 30 – 35 Stunden 

250 Euro 35 - 40 Stunden 

280 Euro 40 – 45 Stunden 

310 Euro 45 - 50 Stunden 

 

 

Weitere Beiträge 

 

Monatlich: 

 individueller Beitrag für die warme Mittagsverpflegung 2,- € (Barzahlung) 

 2,- Euro pro Monat Getränkegeld (Barzahlung ein Jahr im Voraus):  Verschiedene 

Frucht- u. Gemüsesäfte, Milch, Mineral- und stilles Wasser, versch. Teesorten  

 10 Euro Frühstücksgeld pro Monat: Vormittags- und Nachmittagsbrotzeit, Obst, 

Gemüse, versch. Brotsorten mit Aufstrichen, Joghurt, Müsli, usw. 

 5 Euro pro Monat für die Nachmittagskinder ab 14 Uhr 

 

Mittagessen: 

Unser Mittagessen wird von der Gaststätte „Zum grünen Baum“ in Ebing geliefert. Eine 

Krippenportion kostet 2 Euro. Am Ende des Monats bekommen Sie von der Kinderkrippe 

eine Rechnung, die Sie im Büro bar bezahlen können!  

Warmes Essen von zu Hause kann aus organisatorischen Gründen nur in Ausnahmefällen 

(z.B. Allergiker) mitgeschickt und in der Mikrowelle erwärmt werden. 



12 
 

Kündigung 

 

Sie können Ihr Kind während des laufenden Krippenjahres z. B. bei Wohnungswechsel bzw. 

Umzug in eine andere Gemeinde oder sonstigen Gründen (z.B. Besuch einer 

Fördereinrichtung) von der Kinderkrippe schriftlich abmelden, indem Sie ein viertel Jahr 

vorher kündigen. Zwischen dem Datum der Kündigung und des gewünschten 

Kündigungsmonats müssen drei volle Monate liegen!  Halten Sie die vorgegebene 

Kündigungsfrist ein, wird im darauf folgenden Monat das Abbuchungsverfahren eingestellt 

und der geschlossene Vertrag zwischen Kinderkrippe und Eltern ist somit aufgelöst. Sollte Ihr 

Kind längere Zeit die Einrichtung nicht besuchen z.B. Sommerurlaub, Kuraufenthalt etc., ist 

eine Kündigung nicht möglich. Sollte Ihr Kind im September in den Kindergarten wechseln, 

muss der August trotz Sommerferien, gebucht werden. Eine Kündigung ist hier 

ausgeschlossen. 

Sollte Ihr Kind anschließend nicht den Kindergarten Rattelsdorf oder Mürsbach besuchen, 

müssen Sie auch hier rechtzeitig kündigen! 

 

 

Falls Sie Ihr Kind für die Kinderkrippe Mäuseburg verbindlich angemeldet haben und den 

Platz doch nicht benötigen, müssen Sie diesen, drei Monate vor der Eingewöhnung 

kündigen. Für jede monatliche Kündigungsverzögerung, die erst nach den drei Monaten 

stattfindet müssen wir 130 € Ausfallgebühr pro Monat verrechnen. 

 

 

Unfallversicherung 

 

Kinder, die in der Kinderkrippe angemeldet sind, sind während des Aufenthalts in der 

Kinderkrippe sowie auf dem Weg zwischen Wohnung und Kinderkrippe gesetzlich 

unfallversichert.  

Unfälle auf dem Weg sind spätestens am darauf folgenden Tag in der Einrichtung zu melden. 

Unfallversicherungsträger: KUVB 

 

 

Aufsichtspflicht 

 

Der Träger hat durch die Aufnahme des Kindes die vertragliche Aufsichtspflicht. Es besteht 

grundsätzlich keine Aufsichtspflicht für Kinder, für die kein Betreuungsvertrag abgeschlossen 

wurde. 

Der Träger ist berechtigt, die vertragliche Aufsichtspflicht auf das pädagogische Personal zu 

übertragen. 

Die Aufsichtspflicht des Trägers bzw. des päd. Personals erstreckt sich auf die von den Eltern 

gebuchte Nutzungszeit. Die Aufsichtspflicht endet mit der Übergabe des Kindes an die Eltern 

oder die zur Abholung berechtigten Personen. 
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Mitwirkungspflicht der Eltern 

 

Um in Notfällen erreichbar zu sein, sind die Eltern verpflichtet, Ihre Anschrift und die 

Telefonnummer anzugeben, unter der sie erreichbar sind. Jede Änderung dieser Angaben ist 

dem Gruppenpersonal sofort mitzuteilen. 

Die Eltern verpflichten sich, Änderungen in der Personensorge unverzüglich mitzuteilen und 

schriftlich zu belegen. 

 

 

Entschuldigung bei Versäumnissen bzw. Krankheit 

 

In diesen Fällen sind die Kinder bei uns telefonisch zu entschuldigen. Fehlt ein Kind über 

längere Zeit unentschuldigt, verfällt der Anspruch auf einen Krippenplatz. Sollte ein Kind 

nicht entschuldigt sein, muss das bestellte Essen dennoch bezahlt werden. 

 

 

Krankheiten 

 

Ist Ihr Kind erkrankt, bitten wir Sie, es umgehend am ersten Tag zu entschuldigen. Dabei ist 

es wichtig, uns die Erkrankung mitzuteilen. Es ist sinnvoll ein erkranktes Kind bis zur völligen 

Genesung zu Hause zu lassen, da es in dieser Zeit anfälliger für weitere Krankheiten ist. Bei 

fieberhaften Erkrankungen muss Ihr Kind 24 Stunden fieberfrei sein. Bei Durchfall und 

Erbrechen gilt die 48 Stunden Regelung. Danach kann es die Einrichtung wieder besuchen. 

Außerdem können sonst gesunde Kinder und das Personal angesteckt werden.  

Es ist wichtig, dass Sie uns auch über ansteckende Krankheiten in der Familie unterrichten, 

da wir bei bestimmten Krankheiten verpflichtet sind, diese auszuhängen bzw. beim 

Gesundheitsamt zu melden. Bitte beachten Sie die Infektionsschutzgesetz im Anhang! 

 

Teilen Sie uns auch gesundheitliche Besonderheiten Ihres Kindes mit, z.B. Allergien, 

Lebensmittelunverträglichkeiten, Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen mit! 

 

Momentan kursierende Krankheiten werden allgemein ersichtlich im Eingangsbereich 

ausgehängt.  
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Masernschutzimpfung  

Schul- und Kindergartenkinder sollen wirksam vor Masern geschützt werden. Das ist Ziel des 

Masernschutzgesetzes, das am 1. März 2020 in Kraft getreten ist. 

Das Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in 

die Schule oder den Kindergarten die von der Ständigen Impfkommission 

empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen müssen.  

 

Neuaufnahme in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas und Schulen ab dem 1.3.2020: 

Vereinfachte Übersicht über Regelungen. Die Verantwortung für die Kontrolle des 
Nachweises liegt bei der Leitung der jeweiligen Einrichtung. 

Gemeinschaftseinrichtung 
Altersabhängiger 

Nachweis von 
Konsequenz bei fehlendem 

Nachweis 

ohne gesetzl. Schulpflicht: 

Kinderkrippe, 
Kindertagespflege 
(Tagesmütter) 

  

Kindergarten 
Hort 

  

  

  

Vor dem 1. Geburtstag: 
(noch) kein Impfnachweis 
gegen Masern erforderlich 

Aufnahme in die Einrichtung,( ab 
1. Geburtstag Nachweis der 1. 
Masernimpfung) 

Ab dem 1. Geburtstag bis 
zum 2. Geburtstag: 
1 Masernimpfung* 

Keine Aufnahme in die 
betreffende Einrichtung möglich 

Ab 2. Geburtstag: 
2 Masernimpfungen* 

Keine Aufnahme in die 
betreffende Einrichtung möglich 

*oder Immunität oder ärztlicher Nachweis einer medizinischen 
Kontraindikation 

Beendigung des Betreuungsvertrages durch den Träger 

 

Der Träger kann den Betreuungsvertrag nur bei Vorlage eines wichtigen Grundes mit einer 

Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen. 

Wichtige Gründe liegen beispielsweise vor, wenn 

 das Kind mehr als 2 Wochen unentschuldigt fehlt 

 die Eltern mit der Bezahlung des Krippenbeitrages über 2 Monate ganz oder teilweise 

in Verzug geraten sind 

 das Kind einer besonderen pädagogischen Betreuung bedarf, die in der Kinderkrippe 

nicht geleistet werden kann 

 Die von den Eltern gewünschte Nutzungszeit die wirtschaftliche Führung der 

Kinderkrippe beeinträchtigt. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html#_blank
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html#_blank
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8. Rechtliche Grundlagen 
 
Die Kinderkrippe orientiert sich am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan, um den 

Kindern beste Entwicklungs- und Bildungschancen zu vermitteln. Er bietet kindgemäße 

Bildungsmöglichkeiten an, gewährt allgemeine und individuelle erzieherische Hilfen, fördert 

die Persönlichkeitsentfaltung, sowie soziale Verhaltensweisen und versucht die Eltern in 

Erziehungsfragen zu beraten. 

Die Verwirklichung der Aufgaben und Ziele folgt dem Prinzip der „ganzheitlichen Erziehung“. 

 

Rechtlich obliegt die Kinderkrippe dem Bayrischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz 

(BayKiBig). 

 

Während des Krippenbesuchs, sowie auf dem Weg zur Krippe und nach Hause ist das Kind 

durch die KUVB (Kommunale Unfallversicherung Bayern) versichert. 

 

8.1 Kinderrechte 

 
Quelle: https:// www.dksb-bremen.de 
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9. Kinderschutz 

9.1 Unser Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 
Der Gesetzgeber spricht von Kindeswohlgefährdung, wenn das geistige, körperliche oder 

seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist und die Personensorgeberechtigten nicht bereit 

oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, 

ist der Staat berechtigt, in das Recht der elterlichen Sorge einzugreifen, um das Wohl des 

Kindes sicherzustellen. Vor dem Hintergrund dramatischer Fälle von Misshandlungen und 

Vernachlässigungen hat der Gesetzgeber durch Hinzufügung des § 8a im Sozialgesetzbuch 

den Schutzauftrag bei Kindswohlgefährdung verstärkt. Kindertagesstätten sind damit in den 

Schutzauftrag einbezogen worden. Sie haben hier eine besondere Verantwortung und sind 

zu erhöhter Aufmerksamkeit verpflichtet. Die Vereinbarung sieht vor, eine Einschätzung des 

Gefährdungsrisikos unter Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft vorzunehmen, 

die Eltern dabei mit einzubeziehen (soweit der Schutz des Kindes dadurch nicht in Frage 

gestellt ist) und sie auf geeignete Hilfs- und Unterstützungsangebote hinzuweisen. Falls diese 

Bemühungen keine Wirkung zeigen, ist das Jugendamt zu informieren. In besonderen 

Ausnahmesituationen, in denen eine akute Kindswohlgefährdung vorliegt, muss eine 

sofortige Mitteilung an das Jugendamt erfolgen. Die zu treffenden Maßnahmen zum Schutz 

des Kindes, wie auch die Gewährung von Hilfen für die Familie, obliegen dem Jugendamt.  

Um der verantwortungsvollen Aufgabe des Schutzauftrages gerecht zu werden, sind alle 

pädagogischen Kräfte unserer Einrichtung im Rahmen einer teambezogenen Schulung im 

Umgang mit dem § 8a SGB VIII vertraut gemacht worden. Die Erfahrungen mit den 

Regelungen zum Kinderschutz reflektieren wir in Teamgesprächen und greifen bei Bedarf auf 

die Unterstützung der insoweit erfahrenen Fachkraft zurück, die seitens des Jugendamtes 

zur Verfügung steht. Unser Ziel ist es, überlegt und strukturiert zu handeln, um 

professionelle Hilfe anbieten zu können. Darüber hinaus hat sich unser Träger im Sinne des   

§ 72 a SGB VIII dazu verpflichtet, auf die persönliche Eignung der Fachkräften in den 

Einrichtungen zu achten und durch die regelmäßige Vorlage von polizeilichen 

Führungszeugnissen sicherzustellen, dass keine Personen beschäftigt sind, die wegen 

bestimmter Straftaten rechtskräftig verurteilt worden sind. Das Wohl der uns anvertrauten 

Kinder ist uns wichtig. Nicht alle Auffälligkeiten und Probleme, die unsere Erzieher/innen bei 

Kindern wahrnehmen, sind ein Hinweis darauf, dass sie gefährdet sind. Manchmal besteht 

dennoch ein Hilfebedarf für Kind und Eltern. Unser Anliegen ist deshalb in erster Linie, mit 

Eltern eine vertrauensvolle Kooperation zu gestalten und sie frühzeitig auf geeignete Hilfen 

aufmerksam zu machen. So können wir gewährleisten, dass alles getan wird, die Lern- und 

Entwicklungsprozesse der uns anvertrauten Kinder zu fördern und Familien die notwendige 

Unterstützung zukommen zu lassen.  
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9.2 Schutzkonzept zur Prävention von 

sexualisierter Gewalt 
Dieses institutionelle, verpflichtende Schutzkonzept dient dem Schutz der betreuten Kinder von 
Gewalt und sexuellen Übergriffen durch das Personal und weitere in der Einrichtung tätige Personen! 
Aktuell wird dieses Schutzkonzept inkl. Verpflichtender Schulung für alle Mitarbeiter, noch erstellt! 
Folgende Themen werden erstellt: 

- Qualitätsmanagement  

- Personalauswahl und –entwicklung 

- Verhaltenskodex 

- Beratungs- und Beschwerdewege 

- Risikoanalyse 

- Intervention und nachhaltige Aufarbeitung  
Ein Schutzkonzept dient im Übrigen auch dem Schutz des Personals. Für den hoffentlich nie 
eintretenden Verdachtsfall ist rasches und qualifiziertes Handeln zum Schutz der Kinder, des Personals 
und der Kinderkrippe als Einrichtung unumgänglich! 
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10. Unser pädagogisches Konzept 
 
 Unser Leitspruch 
                   

„Hilf mir es selbst zu tun“ 
                                     Maria Montessori 

 

 

10.1 Partizipation (Mitwirkung/Mitgestaltung) und 

Beschwerdemanagement 
 
In unserer Kinderkrippe haben unsere Kinder ihrem Alter und Entwicklungsstand 

entsprechend, verschiedene Möglichkeiten sich mit einzubringen und den Gruppenalltag 

mitzubestimmen. 

Definition: 

Partizipation bedeutet Beteiligung, im Sinne von Mitwirkung, Mitgestaltung und  

Mitbestimmung. Sie gründet auf Partnerschaft und Dialog. Partizipieren heißt, Planungen 

und Entscheidungen über Angelegenheiten, die das eigene Leben und das der Gemeinschaft 

betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für anstehende Fragen und Probleme zu 

finden.  

 

Wir sehen das Kind als eigenständiges Individuum, dass ein Recht darauf hat Entscheidungen 

selbst zu treffen. Die Rechte der Kinder werden beachtet, geschätzt und respektiert. Wir 

möchten die Kinder an alltäglichen Prozessen beteiligen, sie mitbestimmen lassen damit sie 

ihren Krippenalltag selbst mitgestalten können. Partizipation geschieht bei Essen- und 

Trinksituationen, bei der täglichen Wickelsituation sowie der täglichen Schlafgestaltung. Hier 

Auch in den Freispielsituationen nehmen wir die Meinungen und Wünsche der Kinder auf 

und lassen diese in die Gestaltung des Krippenalltags miteinfließen.  

 

(vgl. Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur 

Einschulung, 2012, S. 401,ff.) 

● Wir geben unseren Kindern, ihrem Entwicklungsstand angemessen, genügend 

Freiraum, um selbst Ideen zu entwickeln, kreativ und schöpferisch aktiv zu werden 

und sich am alltäglichen Leben eigenständig zu beteiligen. 

● Rechte der Kinder werden beachtet, geschätzt und respektiert 

● Förderung der Basiskompetenzen (personale Kompetenzen, Kompetenzen zum 

Handeln im sozialen Kontext, Lernmethodische Kompetenzen, kompetenter Umgang 

mit Veränderungen und Belastungen) 

● Orientierung der Grundsätze am Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan 
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● Damit sich die Kinder angenommen und wohlfühlen, bauen wir durch eine lange 

Eingewöhnungsphase und Schnuppertage, schon zu Beginn eine intensive 

Vertrauensbasis zum Kind und Eltern auf. 

● Wir versuchen die kindlichen Ideen, Interessen und Bedürfnisse zu erkennen, auf sie 

einzugehen und den Kindern so die Möglichkeit zu geben, Selbstbewusstsein 

aufzubauen und als eigenständige und einzigartige Persönlichkeit im Leben zu stehen 

● Wir möchten unseren Kindern näher bringen, sensibel und rücksichtsvoll mit anderen 

umzugehen, sich aber auch selbst behaupten zu können 

● Stetige Weiterbildung und Offenheit für Neues 

● Das Kind als Individuum sehen, insbesondere die Stärken jedes einzelnen Kindes 

wahrzunehmen und zu fördern 

● Förderung der Mitentscheidung bzw. des Mitspracherechts der Kinder  

● Kinder resilient (widerstandsfähig) machen, für Veränderungen unvorhergesehener 

Ereignisse des täglichen Lebens 

● Flexibilität bei Kindern fördern, um Transitionen (Übergänge) leichter bzw. schneller 

bewältigen zu können  

 

Zu einer ernstgemeinten Partizipation gehört auch, dass Kindern die Möglichkeit gegeben 

wird, Beschwerde einzulegen. Auch die kritischen Rückmeldungen der Kinder sind wichtig 

und werden geschätzt. Diese Option ist zu jeder Zeit gewährleistet und wird, je nach Alter 

und Entwicklungsstufe, unterschiedlich behandelt. In der Mäuseburg beispielsweise nimmt 

die sprachliche Beschwerdeführung einen eher untergeordneten Raum ein. Hier wird durch 

aktives Hinhören oder durch speziell gestellte Fragen auf Signale, wie bewusstes Ignorieren 

oder Abwehr, durch Anspannung des ganzen Körpers geachtet, um so individuell auf die 

Kinder eingehen zu können. Je älter die Kinder werden, desto mehr nimmt die sprachliche 

Beschwerdeführung Raum ein.  

 

 

10.2 Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsziele (vgl. 

BEP, 2012, S. 43 ff) 
 
Bindung und Beziehung als Voraussetzung für Bildung 
Eine sichere Bindung zu ihrem Kind aufzubauen sowie ein partnerschaftliche Beziehung 
zwischen ihnen als Eltern und uns als Personal ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ihr 
Kind ohne Angst seine Umwelt erkunden und vertrauensvoll auf andere Menschen zugehen 
kann. Erst wenn ihr Kind Vertrauen in seine Bezugserzieher hat, wenn es die Einrichtung, den 
Tagesablauf sowie die anderen Kinder der Gruppe kennengelernt hat, kann es in der 
Einrichtung lernen. Deshalb ist uns ein individueller und sensibler Übergang von der Familie 
in die Kinderkrippe sehr wichtig. Durch eine lange Eingewöhnungsphase und Schnuppertage 
versuchen wir schon zu Beginn eine intensive Vertrauensbasis zum Kind und den Eltern 
aufzubauen.  
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Emotionale und soziale Kompetenzen 
Wir nehmen die Gefühle unserer Krippenkinder sehr ernst, unterstützen die Kinder ihre 

Gefühle in Worte zu fassen, ermutigen und motivieren sie, schenken aber auch Trost und 

Zuversicht. In unserer Kinderkrippe erfahren die Krippenkinder einfache Regeln fürs 

Zusammenleben. In bestimmten emotionalen Phasen, wie der Trotzphase, geben wir 

Hilfestellung zur Problemlösung. Außerdem sind wir dazu da, Beziehungen zwischen den 

Kindern zu fördern und zu stärken. Wir möchten unseren Kindern näher bringen, sensibel 

und rücksichtsvoll mit anderen umzugehen, sich aber auch selbst behaupten zu können.  

 

Kommunikative Kompetenzen 
Bei unseren Kleinsten beginnen wir mit der Förderung der kommunikativen Kompetenz 

durch den spielerischen Austausch bei der Kontaktaufnahme (Beispiel: Guck-Guck-Spiel). Zu 

unseren täglichen Angeboten zählen Bilderbuchbetrachtungen, Märchen erzählen, 

Fingerspiele und Kniereiter, Lieder singen, Flüster- und Klatschspiele. Des Weiteren 

musizieren wir gerne mit den Kindern und probieren verschiedene Instrumente sowie 

Alltagsgegenstände zum Musikmachen aus.  

Wir erlernen den Kindern den bewussten Umgang mit verschiedenen Medien wie z.B. 

Einlegen einer CD ins CD-Fach oder Bildershow auf dem Tablet. Wir möchten stets ein gutes 

Sprachvorbild sein und tragen durch volle Konzentration, Blickkontakt und Interesse an 

unserem Gegenüber zu einem guten Dialogpartner bei. 

 

Körperbezogene Kompetenzen 
Diese Kompetenzen fördern wir durch verschiedene Bewegungsangebote wie Turnen 

(eigene Turnhalle), Spaziergänge und Spielen im Garten. Des Weiteren werden in unseren 

Gruppenräumen verschiedene Bewegungsbereiche angesprochen und gefördert. Aber auch 

die Erholung und Ruhephasen kommen bei uns nicht zu kurz, daher hat jedes Kind sein 

eigenes Bettchen für den Mittagsschlaf, außerdem verfügt jede Gruppe über eine kleine 

Kuschelecke mit Kissen, Massagebällen, Decken und Kuscheltieren. Zur Förderung der 

körperbezogenen Kompetenzen legen wir auch viel Wert auf die Ernährung der 

Krippenkinder. Jeden Morgen gestalten wir zusammen mit den Krippenkindern das 

Frühstücksbuffet mit verschiedenen Brot-, Gemüse-, Obst-, Käse- und Wurstsorten, sowie 

Tee, Wasser, Saftschorlen und Milch.  

 

Kognitive und lernmethodische Kompetenzen 
Ästhetik, Kunst und Kultur, Umwelt, Naturwissenschaft und Technik, Mathematik -  das in 

der Kinderkrippe? Hier einige Beispiele aus der Praxis: 

Malen und Basteln mit unterschiedlichen Farben, Stiften und Materialien, Trennung von 

Papier- und Restmüll sowie Kompost und „gelber Sack“, tägliches Spielen im Garten oder in 

der Natur, Zusatzangebot Wald und Freiland, Spiele zur mathematischen Bildung durch 

unser „Entenland“, tägliches Zählen der anwesenden Kindern, Sortieren und Ordnen von 

Steckmaterial und Würfelspiele usw.  
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Kinder in ihrem positiven Selbstkonzept stärken 

Uns als Einrichtung ist es sehr wichtig das Kind bei der Entwicklung eines positiven 

Selbstkonzeptes zu fördern und zu unterstützen d. h das Kind lernt Vertrauen in sich selbst 

zu haben, sich wertvoll, fähig und wichtig zu fühlen. Wir versuchen Kindliche Ideen, 

Interessen und Bedürfnisse zu erkennen, auf sie einzugehen und den Kindern so die 

Möglichkeit zu geben, Selbstbewusstsein aufzubauen und als eigenständige Persönlichkeit 

im Leben zu stehen. Wir geben unseren Kindern, ihrem Entwicklungsstand angemessen, 

genügend Freiraum, um selbst Ideen zu entwickeln, kreativ und schöpferisch aktiv zu werden 

da wir das Kind als Individuum sehen und darauf achten insbesondere die Stärken jedes 

einzelnen Kindes wahrzunehmen und zu fördern. Ein positives Selbstkonzept erleichtert 

ihrem Kind Übergänge und macht es für Veränderungen und unvorhergesehener Ereignisse 

des täglichen Lebens resilient (widerstandsfähig). 

 

11. Lern- und Entwicklungsdokumentation  
(vgl. BEP, 2012, S. 452 ff) 
 

Die Grundlage unseres pädagogischen Handelns ist das genaue Beobachten und  

Wahrnehmen des einzelnen Kindes, dadurch erkennen wir die Bedürfnisse, Interessen  

und Fertigkeiten. Innerhalb unserer Kinderkrippe orientieren wir uns an den 

Beobachtungsbögen von Kuno Beller sowie LISEB. 

 

Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo. 

Im terminlich vereinbarten Elterngespräch geben wir Ihnen gerne näher Auskunft über die 

Entwicklung Ihres Kindes.  

 

Portfolio 

Jedes Kind hat seinen eigenen, unverwechselbaren Weg der Entwicklung und des Lernens. 

Wir begreifen es als wichtige Aufgabe, die individuellen Entwicklungs- und Lernwege der 

Kinder genau zu verfolgen und zu dokumentieren.  

 

Aus diesem Grund führen wir zusammen mit dem Kind einen Portfolio-Ordner, in dem 

wichtige Entwicklungsschritte und erreichte Bildungsziele dokumentiert und reflektiert 

werden. Im Portfolio wird alles gesammelt, was die Entwicklung des Kindes dokumentieren 

kann, Beobachtungen, Fotos aus dem Alltag, Kommentare von Kindern. Portfolios sind keine 

Kinderakten, sondern sollen Kindern, Eltern und Pädagoginnen die Geschichte des 

Aufwachsens jedes Kindes erzählen und illustrieren, deshalb finden sich auch Zeichnungen, 

Sprüche, Erzählungen und Gedanken des Kindes im Portfolio- Ordner. 

Bei Elterngesprächen wird gemeinsam das Portfolio betrachtet, über Lernerfolge und 

Entwicklungsfortschritte gesprochen. 

Durch verschiedene Materialien und Räumlichkeiten schaffen wir ein optimales Lernumfeld 

für unsere Krippenkinder. Die Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder werden von 

unserem Fachpersonal beobachtet und auf folgende Art und Weise dokumentiert. 
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 Individueller Tagesrückblick: Auf diesem Rückblick können Sie täglich die 

individuellen Schlafenszeiten, Essverhalten, Stuhlgang und weitere wichtige 

Ereignisse ihres Kindes nachlesen. 

 Gemeinsamer Tagesrückblick: Dieser informiert Sie über Aktionen und Angebote, die 

am Tag in der Gruppe Ihres Kindes stattgefunden haben. 

 Entwicklungsbögen nach Kuno Beller 

 Portfolioordner 

 Foto- und Bilderausstellungen: Regelmäßig können Sie Fotos von Ihrem Kind für 

einen kleinen Unkostenbeitrag nachbestellen, bzw. die „Kunstwerke“ ihrer Kinder 

bestaunen. 

 Tablet: Fast täglich können Sie sich die Bildershow oder ein Video vom jeweiligen Tag 

in der Krippe, vor der Gruppentüre ansehen. 

 

 

12. Unser Bild vom Kind (vgl. BEP, 2012, S. 11) 
 

Das Kind …  
 

…ist lernbegierig/ aktiv    
   

                       ….ist selbstbestimmt                             
    …ist ein Individuum mit individuellen 
       sozialem und kulturellem  
        Hintergrund            …ist schon als neugeborener  

         Mensch ein kompetenter  
        Säugling             

 
              

     …hat Rechte und 
möchte sozial eingebunden 
sein 

 
…gestaltet von Anfang an  
  Seine Bildung und Entwicklung                        …unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit 
  aktiv mit                     und Individualität von anderen Kindern                  
 
                                … möchte Aufgaben oder Probleme aus  
                                    eigener Kraft bewältigen 
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13. Übergänge – Transitionen (vgl. BEP, 2012, S.85 ff) 
 
Übergang in die Kinderkrippe 

 

Im Wandel der Zeit sind Kinderkrippen heute eine wichtige Ergänzung zum Familienleben 

geworden. Ihr Kind darf mit anderen gleichaltrigen Kindern aufwachsen und von ihnen 

lernen. Die Entwicklung Ihres Kindes wird, neben dem Familienleben, von geschultem 

Fachpersonal unterstützt, gefördert und begleitet. In der so genannten 

„Eingewöhnungsphase“ möchten wir die Besonderheiten Ihres Kindes kennen lernen, Ihr 

Vertrauen gewinnen und für Sie als Familie mit all unserem Fachwissen und Erfahrungen da 

sein. In der Eingewöhnungsphase wird sich speziell eine pädagogische Fachkraft um Ihr Kind 

und Sie kümmern und gemeinsam mit Ihnen eine vertrauensvolle Bindung aufbauen. Wir 

wünschen Ihnen und vor allem Ihrem Kind einen guten und natürlich vertrauensvollen 

Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt – die Kinderkrippe. 
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Das Berliner Eingewöhnungsmodell  
in der Kinderkrippe Mäuseburg 

Das Berliner 
Eingewöhnungsmodell 

Praktische Umsetzung in der 
Kinderkrippe 

Ziele 

Eingewöhnungsgespräch 
(findet einen Monat vor 
Krippenbeginn statt) 

Gespräch mit der 
Eingewöhnungskraft  über den 
Eingewöhnungsverlauf, 
Tagesablauf in der Gruppe, 
Rolle/Funktion der Eltern und 
Erzieher, Rituale, 
Besonderheiten, Führung durch 
die Kinderkrippe. 

Informationsaustausch 
Aufklärung über die 
„Eingewöhnungsphase“ 

Grundphase: 
6 Tage volle Anwesenheit 
eines Elternteils (max. 2 
Stunden) 

Besuch der Kinderkrippe mit 
einem Elternteil, passives 
Kennenlernen der Gruppe, der 
Kinder und der Bezugsperson, 
täglicher Austausch Elternteil 
mit Fachkraft. 

Kennenlernen 
Bindungsaufbau 
Neugierde wecken 

7. Tag:  
Erster Trennungsversuch: 
ABSCHIED NEHMEN 

Der Elternteil verabschiedet 
sich nach kurzer Zeit von 
seinem Kind und ist stets für 
das Fachpersonal telefonisch zu 
erreichen (max. 1 Stunde). 
Bitte bringen Sie ggf. 
Kuscheltier, Flasche und 
Schnuller von zu Hause mit. 

erster Trennungsversuch für 
Kind und Eltern 

Wenn sich das Kind beruhigen 
lässt und sich für seine 
Umgebung interessiert, 
gleiches Schema für ca. 6 Tage 

 

Die Fachkraft spielt mit dem 
Kind, kümmert sich um dieses 
und versucht es in den 
Krippenalltag mit einzubinden. 
Nach 10 Minuten werden wir 
Sie natürlich über den positiven 
Verlauf informieren. 

Teilhabe am Gruppenleben, 
Spielen mit anderen Kindern, 
Interesse wecken 
 

Wenn sich das Kind nicht 
beruhigen lässt und es kein 
Interesse an der Umgebung 
zeigt, nochmals einige Tage mit 
Elternanwesenheit, 
anschließend nochmaliger 
Versuch, ca. 10 Tage 

Die Fachkraft ruft spätestens 
nach 10 Minuten bei den Eltern 
an und die weitere 
Vorgehensweise wird 
besprochen. 

 
 

Anschließend 
Stabilisierungsphase 

Die Elternabwesenheit wird 
schrittweise verlängert, bis wir 
bei der regulären Buchungszeit 
angelangt sind 

 

Abschluss: Wenn sich das Kind von der 
Mutter löst bzw. sich von der 
Fachkraft beruhigen lässt, 
können wir die 
Eingewöhnungsphase 
abschließen.  
-> Abschlussgespräch 
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Spielregeln für die Eltern 

Damit die Eingewöhnungsphase positiv verläuft, benötigen wir Ihre Unterstützung: 
1. Überlegen Sie sich, wer von Ihnen die ersten Schritte ihres Kindes in der Kinderkrippe 

begleiten wird, eine kontinuierliche Bezugsperson. 
2. Überdenken Sie Ihre eigene Einstellung im Bezug auf die Kinderkrippe. Ihre 

persönliche Freude aber auch Ängste und Sorgen übertragen sich auf das Kind. 
3. Bringen Sie Ihr Kind, nach Absprache mit der Fachkraft, immer zur gleichen Zeit in die 

Kinderkrippe. Kinder brauchen Rituale. 
4. Lernen Sie uns, die Kinder und unsere Räumlichkeiten besser kennen und verbringen 

sie gemütliche 1 bis 2 Stunden bei uns. Während Sie mit Ihrem Kind spielen, wird die 
Fachkraft versuchen Kontakt zu Ihrem Kind aufzubauen. 

5. Sprechen Sie offen und ehrlich mit Ihrer Bezugs-Fachkraft über Wünsche, Ängste und 
Bedenken. 

6. Während der Eingewöhnungsphase ohne Elternteil müssen sie stets telefonisch 
erreichbar sein. 

7. Wir wünschen Ihnen viel Freude und natürlich viel Kraft und Geduld in der 
Eingewöhnungsphase. Schön, dass Sie bei uns sind. 

 

Spielregeln für das Fachpersonal 
1. Es wird eine feste Bezugsperson für Ihr Kind und Sie zur Verfügung stehen. 
2. Die Bezugsperson wird beim Eingewöhnungsgespräch (ein Monat vor der 

Eingewöhnung) das Berliner Eingewöhnungsmodell im Bezug auf die Kinderkrippe 
Mäuseburg genau vorstellen und gemeinsam mit Ihnen besprechen. 

3. Die Bezugsperson hat stets ein offenes Ohr und nimmt Ihre Wünsche, Ängste und 
Sorgen ernst. 

4. Die Bezugsperson wird sich liebevoll und einfühlsam um Ihr Kind kümmern. 

        
 

Übergang Kindergarten 

Im letzten Krippenjahr erhalten Sie die Anmeldepapiere für Ihr Kind, für den Kindergarten 

Rattelsdorf oder Mürsbach. Wechselt Ihr Kind in eine der beiden Einrichtungen, brauchen Sie 

Ihren Krippenplatz nicht extra zu kündigen. Sollten Sie einen anderen Kindergarten für Ihr 

Kind wählen, müssen Sie die Kinderkrippe drei Monate vorher schriftlich kündigen.  

Etwa einen Monat vor dem Übertritt in den Kindergarten, beginnen wir mit dem 

Schnuppern. Die Kinder werden dazu, von einer Fachkraft aus der Krippe, in die Nestgruppe 

im Kindergarten begleitet. Es finden wöchentliche Termine statt, die sich im zeitlichen 

Umfang langsam steigern, um die Kinder ganz sanft auf die neue Umgebung vorzubereiten. 

Zu Beginn der Schnupperzeit findet das Übergangsgespräch mit den Eltern statt. 

 

Die Kinder sollten bei Kiga-Übertritt „trocken“ sein, müssen jedoch nicht. Unterstützen Sie 

Ihr Kind bei dieser Entwicklung, indem Sie ihm ein Vorbild sind, keinen Druck ausüben und 

positives Verhalten bestärken. In der Kinderkrippe wird jedes Kind, das „trocken“ ist, zum 

Windelkönig ernannt. Dieser erhält eine Krone und eine Urkunde.  
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Vertrag zwischen dem Personal der Kinderkrippe Mäuseburg, dem Kindergarten Mürsbach 
und dem Kindergarten Rattelsdorf 

 
Ziel:  
Wir vermitteln den Familien und ihren Kindern Sicherheit und Geborgenheit in Krippe und 
Kindergarten. Dadurch können die Kinder für ihr weiteres Leben gestärkt werden. 
 
Maßnahme: 
Damit der Übergang von der Krippe in die Nestgruppe (Kindergarten Rattelsdorf) bzw. in den 
Kindergarten Mürsbach und von der Nestgruppe in die Bezugsgruppe gelingen kann, stärken 
wir die Zusammenarbeit und Zusammengehörigkeit. 
Wir planen im Jahreslauf regelmäßige Reflexionen ein, um unsere Qualität der Arbeit weiter 
zu entwickeln. 
 
Für die Übergangsgestaltung setzen wir um: 

 Zwischen den Krippen- und Kindergartenkindern finden gemeinsame, spontane und 

geplante Aktionen statt. 

 Die Krippenkinder erhalten in der Krippe einen Abschiedsbrief für den 

Portfolioordner 

 Die Gartensituation wird zwischen der Kinderkrippe Mäuseburg und dem 

Kindergarten Rattelsdorf offener gestaltet. Das große Tor zwischen Krippengarten 

und Kindergartengarten wird zeitweise, unter besonderer Aufsicht geöffnet, um den 

Kindern den Kontakt zueinander zu ermöglichen. 

 Die Einrichtungen tauschen untereinander Spielmaterialien aus um die Kinder auf die 

anderen Einrichtungen neugierig zu machen. 

 Lieder und Fingerspiele werden untereinander ausgetauscht. So können die 

Krippenkinder schon mal ein Lied aus dem Kindergarten singen bzw. können im 

Kindergarten schon mit einem bekannten Lied aus der Krippe begrüßt werden. 

 Beim Übergangsgespräch Krippe, Kindergarten und Eltern wird die Ressourcensonne 

von allen drei Parteien bearbeitet. 

 Der Übergang von der Nestgruppe in die Bezugsgruppe wird noch intensiver 

gestaltet. Auch hier findet vor dem Übertritt ein Gespräch Erzieherin Nestgruppe, 

Bezugserzieherin und Eltern statt. 

 
 
Rattelsdorf, 27.04.2018 
Das Team der Kinderkrippe Mäuseburg und der Kindergärten Rattelsdorf und Mürsbach 
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14. Inklusion und Integration 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Auch wir als Einrichtung stellen uns zur Aufgabe das Aufwachsen aller Kinder in einem 

pädagogischen Alltag zu ermöglichen egal welchen Geschlechts, Herkunft, ihrer 

körperlichen, kognitiven, sprachlichen, kulturellen oder sozial- emotionalen 

Voraussetzungen. Durch gemeinsame Aktivitäten z. B das spielerische Reisen in 

verschiedene Länder, oder das Singen von Liedern andere Kulturen versuchen wir die 

Neugier auf andere Kulturen, Sprachen zu wecken. Alle Kinder werden hierbei mit der 

Diversität (Vielfältigkeit) der Gesellschaft konfrontiert und lernen dadurch den Umgang mit 

unterschiedlichen Menschen und das diese Unterschiedlichkeit ganz normal ist. Wir 

versuchen die Kinder bei der Bildung zu toleranten und weltoffenen Persönlichkeiten zu 

begleiten. Der intensive Austausch mit Eltern ist uns deshalb sehr wichtig um auf die 

individuellen Bedürfnisse und Interesse der Kinder eingehen zu können. Durch unseren 

barrierefreien Haupteingang können Kinder mit körperlichen Einschränkungen bei den 

Zauber- sowie Krabbelmäusen betreut werden. Ebenso befinden sich im Untergeschoss 

barrierefreie Sanitäranlagen.  

Kein Kind wird ausgeschlossen, jedes Kind ist mit seinen individuellen Voraussetzungen und 

Bedürfnissen willkommen.  
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15. Praktische Krippenarbeit 
 
Ein Tag in der Krippe 

 
Unser Vormittag: 

7.00 – 8.30 Uhr:  Ankommen in der eigenen Gruppe 

     Gemeinsames Vorbereiten des Frühstücks und Freispielzeit 

8.30 Uhr:   Morgenkreis und anschließend gemeinsames Frühstück 

9.00 – 10.30 Uhr:  Kind bezogenes und pädagogisch wertvolles Spiel  

 Spaziergänge und Exkursionen 

 Spielen im Garten 

 Freispiel in der Gruppe 

 praktische Handlungseinheiten im kreativen,   

      musikalischen, sozialen, sprachlichen, motorischen Bereich  

10.30 Uhr:   gemeinsames Waschen, Wickeln 

11.00 Uhr:   gemeinsames warmes Mittagessen 

11.30 Uhr:   Mittagsschlaf, Ausruhen, ruhiges Spielen 

12.15-12.30 Uhr:  1. Abholzeit 

12.30-13.30 Uhr:  Mittagsruhe (keine Abholzeit) 

 

Unser Nachmittag: 

Bis  17.00 Uhr:  „Aufwachen“, Freispielzeit, Spielen im Garten,  

Ca. 14.00 Uhr:  gemeinsamer Nachmittagssnack  

13.30 bis 17.00 Uhr: individuelle Abholzeiten je nach Buchung 

 

Achtung: Wir möchten Sie bitten, in der 1. Abholzeit Ihr Kind leise abzuholen, da der 

Großteil der Kinder in dieser Zeit schläft. Vielen Dank! 

 

Unsere Besonderheiten 

 Eine Besonderheit zeigt sich in unserer Naturverbundenheit. Wir erachten es für 

wichtig, möglichst jeden Tag, bei Wind und Wetter, mit den Kindern an die frische 

Luft zu gehen. Bei gemeinsamen Spaziergängen oder dem gemeinsamen Spiel im 

Garten treffen sich die Kinder der Gesamteinrichtung. 

 Natur- und Freilandpädagogik  

 Zu unseren weiteren Besonderheiten zählt das tägliche gemeinsame Frühstück.  
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 Auszeichnung Öko-Kids: Bereits zum zweimal wurden wir vom LBV und dem 

Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz für folgende Projekte 

ausgezeichnet: 

o Angebot der Freilandpädagogik: Wald- und Wiesentage mit Krippenkindern 

o Elternaktion: Außengelände der Kinderkrippe Mäuseburg 

 Unsere Haupteingangstüre ist durch einen PIN gesichert, der nur unseren Eltern 

mitgeteilt wird. Somit können wir für eine ausreichende Sicherheit sorgen. 

 

 Stoffwindeln 

o Sollten Sie sich für Stoffwindeln entscheiden, ist dies überhaupt kein Problem 

für uns. Bitte bringen Sie von zu Hause die Windeln sowie einen extra 

Windeleimer mit. 

 Individuelle Geburtstagsfeiern 

o Für die Kinder und für Sie natürlich auch, ist der Geburtstag ein ganz 

besonderer Tag. Da unsere „Mäuse“ wie in einer Großfamilie aufwachsen, 

möchten wir gemeinsam mit den anderen Kindern eine individuelle 

Geburtstagsfeier für das jeweilige Kind organisieren. Dies können z. B. 

Ausflüge, Themenparty oder etwas Selbstgekochtes sein. Sie müssen zu 

Hause nichts vorbereiten bzw. mit in die Kinderkrippe bringen.  

Jedes Kind darf eine Geburtstagskrone aufsetzen, Kerzen ausblasen und  

Geburtstagslieder genießen. 

 

 

 

Was braucht Ihr Kind in der Kinderkrippe? 

 Hausschuhe/ABS-Socken 

 Schnuller, Kuscheltier 

 Windeln und Pflegezubehör sowie Sonnen-Wind-und-Wetter-Creme 

 5 Fotos für  Garderobe, Portfolio und den Geburtstagskalender 

 1 DIN A4 Ordner für unser Portfolio mit Folien 

 Wechselkleidung 

 Wetterfeste Schuhe und Matschkleidung 

 

Bitte beschriften Sie alle mitgebrachten Dinge von zu Hause! 
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Kleidung 

In der Krippe ist bequeme Kleidung sinnvoll, die auch schmutzig oder klebrig werden darf. 

Denken Sie auch daran, Ihr Kind der Witterung entsprechend zu kleiden, z.B. Regenkleidung, 

Kopfbedeckung als Sonnenschutz im Sommer, Mütze, Handschuhe und Schal im Winter.  

Bitte bringen Sie der Jahreszeit entsprechende Wechselkleidung für Ihr Kind mit und 

verstauen Sie diese in der Windelschublade Ihres Kindes. Bitte kennzeichnen Sie alle 

Kleidungsstücke mit dem Namen Ihres Kindes. Die Wechselwäsche der Mäuseburg ist mit 

„MB“ gekennzeichnet. 

 

 

Informationen für Eltern 

 

Allgemeine Informationen/ „Von Eltern für Eltern“:  Windfang 

Aktuelle Informationen der Kinderkrippe:    Eingangstüre Garderobe 

Gruppeninterne Informationen:     Vor der jeweiligen Gruppe 

Informationen vom Elternbeirat:     Elternecke 

Aktuelle Krankheiten:      Zweite Eingangstüre im Windfang 

Infos über Projekte:      Durchgang Garderobe ZAU 

 

Darüber hinaus bekommen Sie unsere Mäusepost mit allen wichtigen und aktuellen 

Informationen für den kommenden Monat per Email oder Kita-InfoApp! 

 

Bitte lesen Sie auch diese genau, um keine wichtigen Termine zu versäumen. 

 

 

Kinderwägen 

In der Krippe sind Kinderwägen zum Schlafen bzw. Spazieren gehen vorhanden. Sollten Sie 

Ihren Kinderwagen während der Betreuungszeit bei uns unterstellen, nutzen Sie hierfür bitte 

unseren Kinderwagenparkplatz in der Kinderwagengarage. Die Stellfläche für Kinderwägen 

ist dort extra gekennzeichnet. Wir übernehmen keine Haftung. 

 

 

 

Kita-Info-App 

Wir werden Sie ab Eintritt in die Kinderkrippe mit einer modernen, zeitgemäßen App über 

Nachrichten und Termine aus unserer Einrichtung informieren. 

Dadurch leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, da wir enorme Mengen 

Papier und Druckerpatronen einsparen. 

Das Beste ist aber: Durch die bessere Organisation gewinnen wir Zeit , die direkt lhren 

Kindern zu Gute kommt. 
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Wichtig: Die App soll das persönliche Elterngespräch nicht ersetzen — sprechen Sie uns wie 

gewohnt an, wir unterhalten uns sehr gerne mit lhnen! 

Wir haben uns für die Kita-Info-App der Stay Informed GmbH aus Merzhausen bei Freiburg 

entschieden. 

Ihre Vorteile: 

- Sie erhalten wichtige Infos und Termine der Kita direkt auf ihr Smartphone . 

- Sie können beide sorgeberechtigten Elternteile als App—Nutzer eintragen und erhalten 

gleichberechtigt und schnell alle Infos auf Ihr Smartphone . 

- Sie behalten den Überblick über alle Infos aus der Kita, da sie geordnet in der App 

einlaufen. Ein Verlorengehen oder versehentliches Loschen ist nicht möglich. 

- Sie können Termine, die wir lhnen senden, einfach in lhren persönlichen Smartphone- 

Kalender übernehmen. 

- Sie können digitale Rückmeldezettel direkt am Smartphone ausfüllen und an uns 

zurücksenden. 

- Sie können ihr Kind über die App abwesend melden. 

- Die App ist DSGVO-konform, werbefrei und für die Eltern kostenlos. Die Kosten hierfür 

werden für ein Jahr vom Elternbeirat übernommen! 

- Ihre Nachrichten und Daten sind im Gegensatz zu anderen gängigen Chatprogrammen für 

die anderen Eltern nicht sichtbar. 

- Ihre Daten werden nicht kommerziell ausgewertet, verkauft oder an unbefugte Dritte 

weitergegeben. 
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16. Projekte in der Mäuseburg 
 

16.1 Naturmäuse (Naturpädagogik) 
 
Die „Naturmäuse“ sind eine gemischte Gruppe von allen Mäusen aus der Mäuseburg. 
An ein bis zwei Tagen in der Woche geht es hinaus in die Natur oder in den Wald. 
Woche für Woche dürfen Sie Ihr Kind in die jeweilige Liste eintragen, um diese für einen 
Natur- oder Waldtag anzumelden. Somit hat jedes Kind die Möglichkeit, an diesem 
besonderen Angebot teilzunehmen.  
 

Natur- und Umweltpädagogik in der Mäuseburg - WARUM? 

 In der Natur gibt es keine Reizüberflutung. So können unsere „Naturmäuse“ ihre 
eigenen inneren Kräfte besser wahrnehmen, erproben und stärken. Die Kinder 
erleben unzählige Spielmöglichkeiten in der Natur und erfahren, dass sie auch ohne 
vorgefertigtes Spielzeug verweilen können. 

 Dank der Vielseitigkeit der Natur wird das Kind ganzheitlich angeregt und gefördert. 
Die Sinne werden geschult, das Sehen, Hören, Riechen, Fühlen und der 
Gleichgewichtssinn. Die vielfältigen Erfahrungen mit den verschiedenen Sinnen 
geben emotionale Stabilität. Dies ist ein wichtiger Bestandteil für die soziale 
Entwicklung. 

 Für die Fantasie und die Kreativität des Kindes bietet die Natur ein ideales Lernfeld. 
Stöcke werden als Angelruten, Schlangen oder ähnlichem eingesetzt.  

 Das tägliche Erleben und Erforschen der Wiese und des Waldes ist für das Kind ein 
echtes Abenteuer 

 Der natürliche Spiel- und Bewegungsdrang des Kindes kann ausgelebt werden. Das 
Kind hat Platz und Zeit um Kind zu sein, sich frei zu bewegen, zum Toben, Klettern, 
Rutschen, Laufen, Springen, Werfen, Balancieren, Verstecken, Matschen… 

 Die kleine, überschaubare Gruppe lernt auf sich und andere zu achten. Die Kinder 
geben sich gegenseitig Impulse und lernen voneinander. 

 Das Immunsystem des Kindes wird durch die regelmäßigen Allwetteraufenthalte 
gestärkt. 

 Das Kind erlebt die Jahreszeiten viel intensiver: die Knospen und Blüten der Bäume, 
den bunten Herbstwald und den kargen Winterwald mit Schnee. 
 

Waldtag 

An den Waldtagen treffen wir uns ab 7.00 Uhr an der Schranke im Wald. Dort laufen wir zu 
unserem Waldhaus und frühstücken gemeinsam. Das Waldhaus bietet außerdem eine 
Möglichkeit zum Wickeln und einen warmen Unterschlupf im Winter. Anschließend werden 
wir gemeinsam den Wald erkunden. Um 11.00 Uhr werden wir uns mit einer Brotzeit von zu 
Hause stärken. Von 12.00-12.30 Uhr können die Kinder wieder an der Schranke abgeholt 
werden.  
Die Kinder müssen zum Wald gefahren und dort wieder abgeholt werden. Eine Mitnahme 
durch eine/n andere/n Krippenmama/-papa kann natürlich privat abgesprochen werden. 
Eine anschließende Betreuung sowie ein warmes Mittagessen in der Kinderkrippe sind 
natürlich möglich.  



33 
 

Kinder, die nach einem Waldtag weiter in der Kinderkrippe betreut werden, können von 
unserem „Waldtaxi“ (Hausmeister Armin Kümmelmann) in die Mäuseburg gefahren werden. 
Bitte kreuzen Sie dieses Angebot bei Bedarf auf der Waldliste an. Die Kindersitze stellt die 
Kinderkrippe Mäuseburg.   
 

Sollten wir aufgrund einer Unwetterwarnung, Gewitter oder Sturm nicht in den Wald gehen 

können, werden wir Sie früh telefonisch informieren. Sie können Ihr Kind dann zu den 

gewohnten Bringzeiten in die Kinderkrippe bringen. 

 

Unser Waldhaus 

 
 

Voraussetzungen für die Natur- und Umweltpädagogik - Was braucht mein Kind? 

„aufgeschlossene und interessierte Eltern“ 

Sie als Eltern spielen in der Natur- und Umweltpädagogik eine wichtige Rolle. Natürlich 

benötigen wir Sie als „Waldtaxi“ und „Catering-Service“ für Ihr Kind. Des Weiteren müssen 

Sie Ihr Kind wie folgt für unsere Natur- und Umweltpädagogik ausrüsten: 

„Sommerfell“ 

 Leichtes Langarm-T-Shirt 

 Leggings oder leichte Baumwollhose 

 Kopfbedeckung 

 Sichere Schuhe 

 mit Sonnencreme eingecremt 

„Winterfell“ 

Für den Winter empfehlen wir den „Zwiebellook“ 

 Warme, lange Unterwäsche oder Strumpfhose (Wolle, Fleece oder Thermo) 

 Bequeme Hose und Oberteile 

 Matschhose und Regenjacke (atmungsaktiv) oder Schneeanzug 

 Festes Schuhwerk (gefüttert) 

 Mütze, Schal und Handschuhe (keine Fäustlinge), ggf. Wechselhandschuhe 

„Catering“ 

Bitte geben Sie Ihrem Kind für Natur- und Umweltpädagogiktage eine ausgewogene Brotzeit, 

in einem gut sitzenden Rucksack mit. Denken Sie daran, dass wir Picknick machen und sie 

dementsprechend geeignete Lebensmittel mitschicken. (keine Joghurtbecher mit Löffel und 

keine Bananen) Des Weiteren benötigt Ihr Kind eine bruchsichere Trinkflasche mit Wasser 

oder ungezuckertem Tee.  
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16.2 Yogamäuse (Bewegungserziehung und Yoga) 
Kinderyoga macht Spaß – das ist für Kinder ja oftmals der wichtigste Punkt. Yoga für Kinder 
fördert aber noch dazu die Konzentration, steigert die Fitness und stärkt das 
Selbstbewusstsein! Kinderyoga macht mutig und stark! Entspannungsübungen und 
Fantasiereisen regen Kreativität und freie geistige Entfaltung an! Jeden Mittwoch finden von 
8.00-8.30 Uhr kleine Yogaeinheiten in unserer Turnhalle statt!  
 

16.3 Plappermäuse (Sprachentwicklung) 
Singen, Reime und verschieden Bilderbücher bringen die Sprache spielerisch näher und 
unterstützen die Sprachentwicklung! Einmal wöchentlich dürfen Kinder aller Altersgruppen 
am Angebot teilnehmen!  
 

16.4 Kreativmäuse (Kreativpädagogik) 
Matschen, Klecksen, Kleistern aber auch Backen und Kochen zählen zu unseren 
Kreativangeboten! Einmal wöchentlich finden für alle Kinder der Einrichtungen 
unterschiedliche Angebote statt!   
 

16.5 Gartenmäuse (Nachhaltigkeit und Umwelterziehung) 

Kinder sind die geborenen Gärtner. Bei unseren Gartenmäusen helfen die Kinder beim 

ansäen, bepflanzen und gießen unseres Gartenbeetes. Ebenso werden sie bei der Gestaltung 

und Pflege unseres großen Krippengartens miteinbezogen. So machen sie wichtige 

Naturerfahrungen, sammeln Kenntnisse in der Pflanzenkunde, beobachten die Natur beim 

Wachsen und lernen dadurch die Abfolge der unterschiedlichen Jahreszeiten kennen.  
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17. Kooperation und Gemeinwesenorientierung 
 
Kooperation Träger 

Eine wichtige Grundlage ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde als 

Sachaufwandsträger. Sie schafft die Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit. 

Unterstützendes Miteinander und vertrauensvolle Kooperation führen zur Transparenz der 

gemeinsamen Anstrengungen und gegenseitiger Wertschätzung. 

 

Kooperation mit Fachdiensten und anderen Institutionen 

Die Kinderkrippe Mäuseburg ist Teil unseres Gemeinwesens und arbeitet im Rahmen seiner 

pädagogischen Verantwortung und nur mit dem Einverständnis der Eltern, eng mit weiteren 

Institutionen zusammen. 

Hierzu gehören z.B.: 
 Erziehungsberatungsstellen 

 Gesundheitsamt 

 Frühförderung 

 Landratsamt/ Jugendamt 

 Erziehungsberatungsstelle für Kindswohlgefährdung 

 Katholisches Pfarramt, vertreten durch Herrn Pfarrer Braun 

 Fachschulen im Rahmen der Ausbildung von Praktikanten (Fachakademie für Sozialpädagogik, 

Kinderpflegeschulen/Universität) 

 Logopäden, Ergotherapeuten, Mobiler Fachdienst 

 Kinderärzte 

 Kindergarten Rattelsdorf und Mürsbach, andere Krippen, Kindergärten 

 Ortsansässige Betriebe (z.B. Bäcker, Metzger, Ärzte, Feuerwehr,…) 

Durch den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit wird die pädagogische Arbeit 

reflektiert und dadurch ein größeres Handlungsfeld geschaffen. 

Es ist uns sehr wichtig, mit diesen Institutionen zu kooperieren, um die Kinder ganzheitlich 

und individuell zu fördern. 
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18. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft - 

„Ohne Eltern geht es nicht“ 
 
„Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Die Personensorgeberechtigten sind die 

Spezialisten für ihr Kind. Wie Bildungseinrichtungen genutzt werden, wie Kinder darin 

zurechtkommen und von deren Bildungsleistungen profitieren, hängt maßgeblich von den 

Ressourcen der Familie und deren Stärkung ab.“ (vgl. Bayrischer Bildungs- und 

Erziehungsplan, 2012, S.425,ff.) 

Das Ziel ist es, mit den Eltern eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft einzugehen, um 

gemeinsam die individuellen Kompetenzen der Kinder zu fördern und zu stärken. Die 

tägliche Transparenz der pädagogischen Arbeit schafft das Vertrauensverhältnis zu den 

Eltern, aus welchem die Kinder für ihre Entwicklung profitieren. 

 

Der Elternbeirat 
                                                                                               

Eine wichtige Institution ist der Elternbeirat. Zu Beginn eines neuen Krippenjahres wird aus 

der Mitte der Eltern gemäß Art. 14 des bayerischen BayKiBig der Elternbeirat gewählt. 

Je nach Bedarf wird eine Elternbeiratssitzung einberufen. Wünsche und Anträge der Eltern 

sollten über den Elternbeirat an das Krippenteam weitergeleitet werden, um gemeinsam 

Entscheidungen treffen zu können. Der Elternbeirat setzt sich aus Eltern des Kigas 

Rattelsdorf und der Kinderkrippe Mäuseburg zusammen. Die Sitzungen finden jeweils nach 

Anlass aber mind. alle 3 Monate mit Elternvertretern und den beiden Leitungen am Abend 

statt! Die Sitzungen sind nicht verpflichtend! 

Unser Elternbeirat kümmert sich unter anderem um Organisation/Umsetzung der Second-

Hand-Basare, Sektverkauf bei Theatervorstellungen, Koordination Kinderfotografen und der 

Planung/Organisation Martinsumzug! 

 

Auszüge aus dem bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz 

 

Art. 14 – Zusammenarbeit der Kindertageseinrichtungen mit den Eltern: 

 

(1) Eltern und pädagogisches Personal arbeiten partnerschaftlich bei der  

                  Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder zusammen. 

(2) Die pädagogischen Fachkräfte informieren die Eltern regelmäßig über den Stand 

der Lern- und Entwicklungsprozesse ihres Kindes in der Tageseinrichtung. Sie 

erörtern und beraten mit ihnen wichtige Fragen der Bildung, Erziehung und 

Betreuung des Kindes,  terminlich vereinbarte Elterngespräche, Tür- und 

Angelgespräche 

(3) Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem 

Personal und Träger ist in jeder Kindertageseinrichtung ein Elternbeirat 
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einzurichten. Soweit die Kindertageseinrichtung Kinder ab Vollendung des dritten 

Lebensjahres betreut, soll der Elternbeirat zudem die Zusammenarbeit mit der 

Grundschule unterstützen. 

(4) Der Elternbeirat wird von der Leitung der Kita und dem Träger informiert und 

angehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. Der Elternbeirat 

berät insbesondere über die Jahresplanung, den Umfang der 

Personalausstattung, die Planung und Gestaltung von regelmäßigen Informations- 

und Bildungsveranstaltungen für die Eltern, die Öffnungs- und Schließzeiten und 

die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge. 

(5) Die pädagogische Konzeption wird vom Träger in enger Abstimmung mit dem 

pädagogischen Personal und dem Elternbeirat fortgeschrieben. 

(6) Ohne Zweckbestimmung vom Elternbeirat eingesammelte Spenden werden vom 

Träger der Kindertageseinrichtung im Einvernehmen mit dem Elternbeirat 

verwendet. 

 

Der Elternbeirat hat einen jährlichen Rechenschaftsbericht gegenüber den Eltern und dem 

Träger abzugeben. Der Elternbeirat setzt sich aus Elternvertretern aus dem Kindergarten 

Rattelsdorf sowie der Kinderkrippe Mäuseburg zusammen. 
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19. Krippengeld 
 

Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres haben einen Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz. In Kindertageseinrichtungen und Tagespflege werden Familien bei 

ihrem natürlichen Recht zur Bildung, Erziehung und Betreuung ihrer Kinder unterstützt. 

Dabei dürfen Elternbeiträge keine Zugangshürde zur Erziehung und Bildung darstellen. 

Damit die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes nicht aus finanziellen Gründen 

scheitert, werden bereits seit 1. April 2019 die Elternbeiträge für alle drei 

Kindergartenjahre vom Freistaat Bayern bezuschusst. Die Auszahlung des 

Beitragszuschusses erfolgt im Rahmen der kindbezogenen Förderung nach dem 

Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) direkt an die 

Gemeinden. Ein Antrag der Eltern ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zum 

Beitragszuschuss für die gesamte Kindergartenzeit sind zu finden 

unter: https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/finanzierung/index.php. 

 

Zusätzlich zum Beitragszuschuss für die gesamte Kindergartenzeit hat der Freistaat 

Bayern das Bayerische Krippengeld mit Wirkung zum 1. Januar 2020 eingeführt. Damit 

werden Eltern bereits ab dem ersten Geburtstag ihres Kindes mit monatlich bis zu 100 

Euro pro Kind bei den Elternbeiträgen entlastet, wenn sie diese tatsächlich tragen. Das 

Leistungsende des Bayerischen Krippengeldes ist unmittelbar an den Beitragszuschuss 

für die gesamte Kindergartenzeit gekoppelt. Das Bayerische Krippengeld erhalten nur 

Eltern, deren Einkommen eine bestimmte haushaltsbezogene Einkommensgrenze nicht 

übersteigt. Neben den Eltern können auch Adoptionspflegeeltern und Pflegeeltern vom 

Krippengeld profitieren. Es setzt voraus, dass das Kind in einer nach dem BayKiBiG 

geförderten Einrichtung betreut wird oder für das Betreuungsverhältnis in Tagespflege 

eine Förderung nach dem BayKiBiG erfolgt. 

Das Bayerische Krippengeld erhalten Eltern für ihre Kinder, die nach dem 1. Januar 

2017 geboren und bereits ein Jahr alt sind. Für die Gewährung ist 

ein Antrag erforderlich. 
 

Anträge finden Sie unter www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld/antrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/finanzierung/index.php
https://www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld/antrag/index.php
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20. Hygieneplan 
Unsere Kinderkrippe ist verpflichtet einen individuellen Hygieneplan zu erstellen und stets zu 
aktualisieren! In diesen können wir Ihnen jederzeit auf Nachfrage Einsicht gewähren! 

1. Hygienemanagement 
2. Basishygiene 

2.1 Hygieneanforderungen Räumlichkeiten 
2.2 Reinigung und Desinfektion 
2.3 Umgang mit Lebensmitteln 
2.4 Sonstige Hygienische Anforderungen 
2.5 Erste Hilfe 
2.6 Umgang mit Arzneimitteln 
2.7 Personalhygiene 

3. Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes 
3.1 Gesundheitliche Anforderungen 
3.2 Mittwirkungs- und Mitteilungspflicht 
3.3 Belehrungen Eltern und Personal 
3.4 Vorgehen bei meldepflichtigen Krankheiten 
3.5 Schutzimpfungen 

4. Anforderungen nach Biostoffverordnung 
5. Sondermaßnahmen beim Auftreten von Magen-Darm-Erkrankungen 
6. Sondermaßnahmen beim Auftreten von Kopfläusen 
7. Sondermaßnahmen beim Auftreten von Krätze 

 

20.1 Ernährungskonzept der Kinderkrippe 

Mäuseburg 
 

- Ein Kind in der Kinderkrippe ist optimal ernährt, wenn es täglich eine Mischkost aus 

allen 5 Nahrungsgruppen zu sich nimmt! Dabei reicht es völlig aus, wenn auf dem 

Speiseplan der Kinderkrippe 1 bis 2 mal wöchentlich Fleisch, Fisch oder Wurst steht. 

Mehrfach täglich sollten Milchprodukte, Kohlenhydrate und Obst/Gemüse vom 

Krippenkind konsumiert werden! 

- Egal, ob Frühstück oder Mittagessen, achten wir auf eine milde Zubereitung und 

darauf, dass Gewürze und Zucker nur sehr sparsam verwendet werden! Die 

kindlichen Geschmacksnerven sind im Alter bis zu 5 Jahren noch sehr sensibel! 

- Durch das rasche Knochenwachstum in der frühen Kindheit ist der Calciumbedarf des 

Krippenkindes sehr hoch. Wir berücksichtigen, indem wir dem Kind zu Frühstück und 

Zwischenmahlzeit ein Milchprodukt servieren.  

- Wir achten beim Frühstück und Zwischenmahlzeiten auf regionale Obst- und 

Gemüsesorten der Saison! Dennoch lassen wir die Kinder auch neue Obst- und 

Gemüsesorten aus anderen Ländern/Regionen probieren!  

- Diese Lebensmittel verwenden wir weder bei Frühstück noch bei 

Zwischenmahlzeiten: 

 Blähende Gemüsesorten wie Bohnen, Kohl und Linsen 

 Müsli mit rohem Getreide 

 Feste Süßigkeiten 
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 Nüsse (wenn, dann nur gemahlen) 

 Rohwurst wie z.B. Teewurst, Mettwurst, Salami, Kochschinken, roher 

Schinken  

 Kleine Obstsorten wie Rosinen oder Heidelbeeren 

 Rohmilchkäse 

 Rohes Wurzelgemüse 

 

 

- Wir bieten ein ausreichendes Angebot an Getränken. Getränke stehen dem 

Krippenkind jederzeit ohne Einschränkung zur Verfügung! 

 Ungesüßte oder leicht gezuckerte Früchtetees 

 Verdünnte Frucht- oder Gemüsesäfte 

 Vollmilch 

 Wasser mit/ohne Sprudel 

- Wir kaufen gemeinsam mit den Krippenkinder ein und achten auf einen nachhaltigen 

Einkauf 

 

20.2 Allergenkonzept der Kinderkrippe 

 
Seit dem 13. 12. 2014 haben Allergiker das Recht auf 

Allergeninformation  auch bei loser Ware. Die 

Grundlage bildet die 

Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) 2011. 

 
• Wir gehen verantwortungsvoll mit den 

deklarationspflichtigen Hauptallergenen um. 

• Speziell bei der Zubereitung von Speisen für Allergiker/LM-

Intoleranten achten wir im Rahmen einer guten 

Hygienepraxis sorgfältig darauf, Allergenverschleppungen 

(Kreuzkontaminationen) zu vermeiden. 

•  Wir informieren im Rahmen unseres Allergenkonzeptes über 

Zutaten, die wir in unseren Rezepturen/Frühstück eingesetzt 

haben. Eltern finden Informationen zu Allergenen und 

Zusatzstoffen, welche im Frühstück und Mittagessen zu 

finden sind, im „Allergenordner Eltern“. Alle Allergene und 

Zusatzstoffe werden direkt zu Wochenbeginn auf dem 
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wöchentlichen Frühstücksplan gekennzeichnet und am Ende 

der Woche kopiert und für max. 12 Wochen im 

„Allergenordner Eltern“ abgeheftet! 

• Spurenkennzeichnungen verwendeter Rohstoffe/ Zutaten 

sind nicht berücksichtigt. 

• Wir achten stets auf eine aktualisierte und korrekte 

Allergeninformation. 

 

 

Die Elternmappe „Allergenkennzeichnung“ finden Sie vor jeder Gruppentüre! 

Bitte halten Sie uns immer auf dem Laufenden bezüglich Allergien oder 

Lebensmittelunverträglichkeiten!  
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